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§ 74 EisbBBV Bremsen
 EisbBBV - Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.05.2020

1. (1)Die Schienenfahrzeuge müssen mit durchgehender selbsttätiger Bremse ausgerüstet sein. Diese muss in

beliebiger Reihung mit den Bremsbauarten derjenigen Schienenfahrzeuge zusammenarbeiten, mit denen eine

Verbindung vorgesehen ist.

2. (2)Eine durchgehende Bremse ist selbsttätig, wenn sie bei jeder unbeabsichtigten Unterbrechung der

Bremsleitung wirksam wird.

3. (3)Schienenfahrzeuge, in denen Reisende befördert werden, müssen leicht sichtbare und erreichbare

Betätigungsvorrichtungen haben, durch die eine Notbremsung direkt oder indirekt eingeleitet oder angefordert

werden kann. Die Notbremseinrichtung darf so beschaffen sein, dass sie durch den Triebfahrzeugführer oder

automatisch überbrückt werden kann.

4. (4)Die Triebfahrzeuge und andere führende Schienenfahrzeuge müssen eine Feststellbremse haben.

5. (5)Die Reisezugwagen müssen mit einer vom Wageninneren aus bedienbaren Feststellbremse ausgerüstet sein.

Eine genügende Anzahl von Güterwagen einer Wagenserie ist mit Feststellbremse auszurüsten.
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